
492 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (438 der Bei
lagen): Bundesgesetz mit dem das Einfüh
rungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrens-

gesetzen geändert wird 

Der ,dem V:erfassungsausschuß zur Vorheratung 
zugewiesene Gesetzentwurf sieht vor allem 
neben einer Erhöhung von Strahätzen bis zu 
S 3 000,- eine Neufassung und Erweiterung der 
bisher im Art. VIII des Gesetzes enthaltenen 
Straf tatbestände in einem neu eingefügten Art. IX 
vor. Dieser Artikel enthält neben elen bisher im 
Art. VIII vorgesehenen Straftatbeständen der 
Ordnungsstörung, des Schutzes von Amtsträgern, 
des Rauschzustandes und der Winkelschreiberei 
als neue Tatbestände in Z. 5 das "Schwarzfahren" 
und in Z.6 die "Diskriminierung". Die Aufnahme 
dieses Straf tatbestandes erfolgt in Ausführung der 
Art. 2 Abs. 1 lit. d und Art. 5 lit. f des Inter
nationalen übereinkommens über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung, BGBl. 
Nr. 377/1972. 

Wuganigg 
Berichterstatter 

n.er Ausschuß 5tellt fest, daß unter "Mi.1itär
wachen" im Sinne des Art. IX Abs. 1 Z. 2 des 
EGVG 1950 in der Fassung des Art. I Z. 8 der 
gegenständlichen NoveUe a·uch MilQtä!'s,treifen zu 
v,erstehen sind. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
1. April 1977 in Verhandlung gezogen und nach 
Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. Er m a
c 0 r a, Dr. S c h m i d t, Dr. P rad er, Dok
tor Pe 1 i k a n, Dr. Ne iss er, Dr. Fe u r
s t ein und Ing. Hob 1 sowie des Staatssekretärs 
Lau sec k e r einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des Gesetzentwurfes 
in der beigedruckten Fassung (Einfügung in 
Z. 29 a im Art. I Z. 5) zu empfehlen. 

Der Verfa·ssungsausschuß stelLt somit den 
A nt r a .g, der Nationalr<l!t wolle dem a n g e- . / . 
s c h .1 os sen enG e se t ze n t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1977 04 01 

Thalhammer 
Obmann 
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2 492 der Beilagen 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, mit 
dem das Einführungsgesetz zu den Verwal

tungsverfahrensgesetzen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungs
. verfahrensgesetzen EGVG 1950, BGB!. 
Nr. 172, in der Fassung der Bundesgesetze BGB!. 
Nr. 92/1959, 275/1964, 143/1969, 224/1970 und 
193/1971 sowie des Art. XI Abs. 2 Z. 29 des 
Strafrechtsanpassungsgesetzes, BGB!. Nr. 422/ 
1974, wird wie folgt geändert: 

1. Art. II Abs. 2 lit. A Z. 13 hat zu huten: 

,,13. der österreichischen Glücksspielmonopol
verwaltung;". 

2. Art. II A:bs. 2 lit. A Z. 19 hat zu Lauten: 

,,19. der Berghau.ptmannschaften;". 

3. Im Art. II Abs. 2 lit. A ist nach Z. 22 a 
einzufügen: 

,,22 b. derPunzierungsämter;". 

4. Art. II Abs. 2 lit. A Z. 23 hat zu lauten: 

,,23. ,der Post- und Telegraphendirektionen 
als Post- oder Fernmeldebehörden;". 

5. Im Art. 11 Abs. 2 lit. C hat die Z. 29 zu 
lauten und sind ihr anzufügen: 

,,29. des Hauptpunzierungs- und Probier
amtes; 

29 a. ,des Bundesamtes für Eich- und V,ermes
sun~swesen, der Bichämter und der Vermessungs
ämter; 

29 b. des Heeresgebühl'enamtes; 
29 c. der schiedsgerichtlichen Ausschüsse der 

Prüfungsstellen und der Meisterprüfungsstellen 
bei den Landeskammern der gewerblichen Wirt
schaft; 

29 d. der Kommission zur Wahrung des Rund
funkgesetzes ; 

29 e. der Zivildienstroommission;". 

6. Der Art. VII hat (Zu lauten: 

"VerwaItungsübertretungen, insbesondere auch 
die übertretung ortspolizeilicher Vorschriften, 
werden, wenn hiefür keine besondere Strafe 
festgesetzt ist, mit Geldstrafe bis S 3 000,-'-, 
wenn aber mit einer Geldstrafe nicht das Aus
langen gefunden werden kann, mit Arrest his 
zwei Wochen bestraft." 

7. Im Art. VIII werden die Worte "Bis zur 
Erlassung eines Polizeistrafgesetzes gelten fol
gende Strafbestimmungen:",die Absatzbezeich
nung ,,1" und die Bezeichnung lit. "a", ferner 
die Worte "durch ein Verhalten,' das Ki'gernis 
,zu erregen geeignet ist, die Ordnung an öffent
lichen Orten stört oder wer" sowie die lit. b 
bis e und der Abs. 2 aufgehoben. 

8. Nach Art. VIII wird folgender Art. IX ein
gefügt: 

,,(1) Wer 
1. durch ein Verhalten, ·das Krgernis zu er

regen geeignet ist, die Ordnung an öffentlichen 
Orten stört, 

2. sich ungeachtet vorau&gegangener Ab
mahnung gegenüber einem Organ der öffent
lichen Aufsicht oder gegenüber einer Militär
wache, während sich diese Personen in recht
mäßiger Ausübung des Amtes oder Dienstes 
hefinden, ungestüm benimmt, 

3. sich in einen die Zurechnungsfähigkeit aus
schließenden Rauschzustand versetzt und in 
diesem Zustand eine Tat begeht, die ihm außer 
diesem Zustand als Verwaltungsübertretung zu
gerechnet würde, 

4. in Angelegenheiten, in denen er nicht zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung befugt ist, 
gewel'bsmäßig für den Gebrauch vor inländischen 
oder ausländischen Behörden (Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden) schriftliche Anbringen 
oder Urkunden verfaßt, einschlägige Auskünfte 
erteilt, vor inländischen Behörden Parteien ver
tritt oder sich zu einer dieser Tätigkeiten in 
schriftlichen oder mündlichen Kundgebungen an
bietet (Winkelschreiberei), 
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492 der Beilagen 3 

5. sich außer in den Fällen einet mit gericht
licher Stl'afe bedrohten Handlung die Beförde
rung durch eine dem öffentlichen Verkehr die
nende Einrichtung verschafft, ohne das nach den 
Tarifbestimmungen und Beförderungshedingun
gen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgel t 
ordnungsg.emäß zu entrichten, 

6. Personen öffentlich allein auf Grund ihrer 
Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder 
ethnischen Herkunft oder ihres religiöse:1 Be
kenntnisses ungerechtfertigt benachteiligt oder 
sie hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistun
gen in Anspruch zu nehmen, die für den allge
meinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, 

begeht eine Verwaltungsütbertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungs
bereich einer Bundespolizeibehörde in den Fällen 
der Z. 1, 2 und 3 von dieser, mit Geldstrafe 
bis zu S 3 000,- zu bestmfen. In den Fällen der 
Z. 1, 2 und 3 kann bei Vorliegen erschwerender 
Umstände :anstelle einer Geldstrafe eine Arrest
strafe bis zu zwei Wochen verhängt werden. 
Im Falle ,der Z. 3 darf jedoch die Strafe nach 

Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Ge
setz für die im Rausmzustand begangene Tat 
androht. 

(2) Die Bestimmung des Ahs. 1 Z. 4 findet 
keine Anwendung, soweit besondere Vorschriften 
gegen die unbefugte Parteienvertretung bestehen. 

(3) Die Tat nach Abs. 1 Z. 5 wird straflos, 
wenn der Täter bei der Betretung, wenngleich 
auf Aufforderung, den Fahrpreis und einen in 
den Tarifbestimmungen der Beförderungsbedin
gungen etwa vorgesehenen Zuschlag unverzüg
lich zahlt. Dies gilt auch, wenn der Täter den 
Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen 
der Beför.derungsbedingungen etwa vorgesehenen 
Zuschlag innerha.lb v·on drei Tagen zahlt, sofern 
er sich bei der Zahlungsaufforderung im Beför
derungsmittel durch eine mit einem Lichtbild 
ausgestattete öffentliche Urkunde ausweist." 

Artikel II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 
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